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1. Überblick über die Aufgaben 
eines neu gewählten Betriebsrats

Bevor sich ein neu gewählter Betriebsrat an 
die eigentliche Arbeit machen kann, muss er 
zunächst einige organisatorische Aufgaben 
erledigen. Die Erledigung dieser Aufgaben 
ist außerordentlich wichtig, weil der neu ge-
wählte Betriebsrat dadurch überhaupt erst 
in die Lage versetzt wird, seine Arbeit so zu 
erledigen, wie es vom Gesetzgeber vorgese-
hen ist.

Bei den meisten der folgenden Aufgaben 
handelt es sich um echte Pflichtaufgaben, 
die ein Betriebsrat unbedingt zeitnah nach 
seiner Neuwahl erledigen muss. Falls er das 
nicht macht, begeht er eine Pflichtverlet-
zung, die in besonderen Situationen sogar 
zu seiner Auflösung führen könnte.

Es gibt bestimmte Aufgaben, die jeder 
neu gewählte Betriebsrat zwingend erledi-
gen muss. Dazu gehört

 a die Wahl eines Betriebsratsvorsitzen-
den und

 a die Wahl eines stellvertretenden Be-
triebsratsvorsitzenden.

Darüber hinaus gibt es bestimmte Aufga-
ben, deren Erledigung jedem neu gewählten 
Betriebsrat zu empfehlen ist. Dazu gehört 

 a die Wahl weiterer stellvertretender 
Vorsitzender und

 a der Erlass einer Geschäftsordnung.

Daneben gibt es Aufgaben, die ein neu ge-
wählter Betriebsrat nur dann zu erledigen 
hat, wenn bestimmte Voraussetzungen vor-
liegen. Dazu gehören

 a Mitglieder für den Betriebsausschuss 
wählen

 a Mitglieder in den Gesamtbetriebsrat 
entsenden

 a Mitglieder in den Konzernbetriebsrat 
entsenden

 a Mitglieder für den Wirtschaftsaus-
schuss bestellen

 a freizustellende Betriebsratsmitglie-
der wählen

 a Teilnahme von Betriebsratsmitglie-
dern an Betriebsratsschulungen be-
schließen

In welchen Situationen ein Betriebsrat diese 
weiteren Aufgaben erledigen muss, ergibt 
sich aus der folgenden Tabelle:

Aufgabe Wann?

Betriebsausschuss-
mitglieder wählen

wenn der Betriebsrat 
aus mind. 9 Mitglie-
dern besteht

Gesamtbetriebsrats-
mitglieder bestellen

wenn es im Unterneh-
men mind. 2 Betriebe 
mit jeweils eigenem 
Betriebsrat gibt

Konzernbetriebsrats-
mitglieder bestellen

wenn es einen Kon-
zernbetriebsrat gibt, 
im Unternehmen aber 
keinen Gesamtbe-
triebsrat

Wirtschaftsaus-
schussmitglieder 
bestellen

wenn Unternehmen 
mehr als 100 Arbeit-
nehmer hat und kein 
Gesamtbetriebsrat 
besteht

Freizustellende Be-
triebsratsmitglieder 
wählen

wenn Betrieb mind. 
200 Arbeitnehmer 
hat

Betriebsratsschulun-
gen beschließen

wenn es Betriebs-
ratsmitglieder gibt, 
die noch nicht alle 
Grundlagenschulun-
gen hatten

Eine Besonderheit gilt für einen Betriebs-
rat, der nur aus einem Mitglied besteht. Ein 
Ein-Personen-Betriebsrat muss keinen Be-
triebsratsvorsitzenden und keinen stellver-
tretenden Betriebsratsvorsitzenden wählen 
und er braucht auch keine Geschäftsord-
nung zu erlassen.
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erst mit der Wahl des Betriebsratsvorsit-
zenden die Befugnis, sein Amt auszuüben 
und die gesetzlichen Rechte eines Betriebs-
rats wahrzunehmen. Solange diese Wahl 
nicht stattgefunden hat, könnte der Arbeit-
geber den neu gewählten Betriebsrat des-
halb einfach ignorieren.

Wahl des Betriebsratsvorsitzenden

Zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt 
werden kann nur ein Betriebsratsmitglied. 
Jedes Betriebsratsmitglied kann sich zur 
Wahl stellen.

Die Wahl des Betriebsratsvorsitzenden 
erfolgt auf der konstituierenden Betriebs-
ratssitzung. Dazu muss der Betriebsrat zu-
nächst ein Betriebsratsmitglied zum Wahl-
leiter wählen. Dieses Betriebsratsmitglied 
führt dann die Wahl des Betriebsratsvorsit-
zenden durch.

Für die Durchführung dieser Wahl gibt 
es keine besonderen Vorschriften. Sie kann 
schriftlich mit Stimmzetteln erfolgen, aber 
auch eine mündliche Abstimmung oder eine 
Stimmabgabe per Handzeichen ist zulässig. 
Wenn allerdings ein Betriebsratsmitglied 
eine geheime Wahl beantragt, muss die 
Wahl geheim erfolgen. In diesem Fall sollte 
die Wahl mit Stimmzetteln durchgeführt 
werden. Aber auch wenn keine geheime 
Wahl beantragt worden ist, kann die Wahl 
mit Stimmzetteln durchgeführt werden.

Muster für einen Stimmzettel:

Stimmzettel für die Wahl 
des/der Betriebsratsvorsitzenden

Gewählt ist das Betriebsratsmitglied, das 
die meisten Stimmen erhalten hat. Nicht er-
forderlich ist, dass das Betriebsratsmitglied 
die Mehrzahl der Stimmen der an der Wahl 

Wann sollte ein Betriebsrat diese Aufgaben 

erledigen?

Die Wahl des Betriebsratsvorsitzenden und 
des stellvertretenden Betriebsratsvorsit-
zenden hat der Betriebsrat auf der konstitu-
ierenden Betriebsratssitzung zu erledigen.  
Außerdem sollten auf dieser Sitzung ge-
gebenenfalls noch die weiteren Mitglieder 
des Betriebsausschusses gewählt werden. 
Die konstituierende Betriebsratssitzung ist 
die erste Sitzung eines neu gewählten Be-
triebsrats. Sie wird vom Wahlvorstand ein-
berufen.

Alle weiteren Aufgaben sollte der Be-
triebsrat nicht bereits auf der konstituieren-
den Betriebsratssitzung erledigen, sondern 
erst auf einer der folgenden Betriebsrats-
sitzungen. Grund dafür ist insbesondere, 
dass die rechtswirksame Beschlussfassung 
und die rechtswirksame Durchführung von 
Wahlen durch den Betriebsrat grundsätzlich 
voraussetzt, dass das entsprechende Be-
schlussthema bzw. die beabsichtigte Durch-
führung einer Wahl den Betriebsratsmitglie-
dern rechtzeitig vor der Betriebsratssitzung 
über die Tagesordnung der Sitzung mit-
geteilt worden ist. Auf der Tagesordnung 
der konstituierenden Betriebsratssitzung 
sollten aber grundsätzlich nur die Wahl des 
Betriebsratsvorsitzenden und des stellver-
tretenden Betriebsratsvorsitzenden sowie 
gegebenenfalls die Wahl der weiteren Mit-
glieder des Betriebsausschusses stehen.

2. Betriebsratsvorsitzenden und 
Stellvertreter wählen

Die erste und wichtigste Aufgabe, die jedes 
neu gewählte Betriebsratsgremium hat, be-
steht darin, einen Betriebsratsvorsitzenden 
zu wählen. Solange diese Wahl nicht stattge-
funden hat, ist der neu gewählte Betriebsrat 
praktisch nicht handlungsfähig.

Solange der Betriebsratsvorsitzende 
nicht gewählt ist, ist der neue Betriebsrat 
aber auch für den Arbeitgeber und die Ar-
beitnehmer des Betriebs de facto gar nicht 
existent. Denn der neue Betriebsrat erlangt 

Kandidat/in 1 

Kandidat/in 2 

Kandidat/in 3 

... ...
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Für die Wahl des stellvertretenden Betriebs-
ratsvorsitzenden gelten dieselben Grund-
sätze wie für die Wahl des Betriebsratsvor-
sitzenden.

Muster für einen Stimmzettel:

Stimmzettel für die
Wahl des/der stellvertretenden

Betriebsratsvorsitzenden

Auch die Wahl des stellvertretenden Be-
triebsratsvorsitzenden ist im Protokoll der 
Betriebsratssitzung festzuhalten.

Muster für die Feststellung des 
Wahlergebnisses:

Tagesordnungspunkt Nr. ...:
Wahl des/der stellvertretenden Betriebs-
ratsvorsitzenden

Bei der Wahl zum/zur stellvertretenden 
Betriebsratsvorsitzenden haben die Kan-
didatinnen/Kandidaten die folgende An-
zahl an Stimmen erhalten:

Kandidat/in 1:  … [Anzahl Stimmen]
Kandidat/in 2:  … [Anzahl Stimmen]
Kandidat/in 3:  … [Anzahl Stimmen]
...

Zum/Zur stellvertretenden Betriebsrats-
vorsitzenden ist damit … [Name] gewählt.

Mitteilung an den Arbeitgeber

Nachdem der Betriebsratsvorsitzende und 
der stellvertretende Betriebsratsvorsit-
zende gewählt worden sind, sollte der Be-
triebsratsvorsitzende den Arbeitgeber un-
verzüglich über die Wahl informieren. Der 
Arbeitgeber weiß dann, wer beim Betriebs-
rat seine Ansprechpartner sind.

teilnehmenden Betriebsratsmitglieder er-
hält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los, wer zum Betriebsratsvorsitzenden ge-
wählt ist. Statt eines Losentscheids könn-
te der Betriebsrat aber auch beschließen, 
zunächst eine weitere Abstimmungsrunde 
durchzuführen. 

Das Ergebnis der Wahl des Betriebsrats-
vorsitzenden ist im Protokoll der Betriebs-
ratssitzung festzuhalten.

Muster für die Feststellung des 
Wahlergebnisses:

Tagesordnungspunkt Nr. ...:
Wahl des/der Betriebsratsvorsitzenden

Bei der Wahl zum/zur Betriebsratsvor-
sitzenden haben die Kandidatinnen/Kan-
didaten die folgende Anzahl an Stimmen 
erhalten:

• Kandidat/in 1:  … [Anzahl Stimmen]
• Kandidat/in 2:  … [Anzahl Stimmen]
• Kandidat/in 3:  … [Anzahl Stimmen]
• ...

Zum/Zur Betriebsratsvorsitzenden ist da-
mit … [Name] gewählt.

Wahl des stellvertretenden 

Betriebsratsvorsitzenden

Gleich nach der Wahl des Betriebsratsvor-
sitzenden muss auf der konstituierenden 
Betriebsratssitzung auch ein stellvertre-
tender Betriebsratsvorsitzender gewählt 
werden. Der stellvertretende Betriebsrats-
vorsitzende ist dafür da, die Aufgaben des 
Betriebsratsvorsitzenden zu übernehmen, 
falls der Betriebsratsvorsitzende sein Amt 
einmal vorübergehend nicht ausüben kann, 
z. B. weil er krank ist oder weil er Urlaub hat.

Die Wahl des stellvertretenden Betriebs-
ratsvorsitzenden erfolgt gesondert von der 
Wahl des Betriebsratsvorsitzenden. Diese 
Wahl wird ebenfalls noch von dem Wahllei-
ter durchgeführt, der auch die Wahl des Be-
triebsratsvorsitzenden geleitet hat.

Kandidat/in 1 

Kandidat/in 2 

Kandidat/in 3 

... ...
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der Betriebsratsvorsitzende und der stell-
vertretende Betriebsratsvorsitzende einmal 
gleichzeitig verhindert sein sollten.

Über die Wahl weiterer stellvertreten-
der Betriebsratsvorsitzender sollte der Be-
triebsrat zunächst einen Beschluss fassen.

Muster für einen Beschluss zur Wahl 
weiterer Stellvertreter:

Tagesordnungspunkt

Weitere stellvertretende Betriebsrats-
vorsitzende

Beschlusstext

Es sollen … [Anzahl] weitere stellvertre-
tende Betriebsratsvorsitzende gewählt 
werden, die im Falle der Verhinderung des 
Betriebsratsvorsitzenden und des stell-
vertretenden Betriebsratsvorsitzenden 
die Rechtsstellung und die Aufgaben des 
Betriebsratsvorsitzenden übernehmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja … / Nein … / Enthaltungen …

Anschließend werden die weiteren stell-
vertretenden Betriebsratsvorsitzenden in 
getrennten Wahlgängen nach den gleichen 
Grundsätzen gewählt wie der Betriebsrats-
vorsitzende und der (erste) stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende.

Muster für einen Stimmzettel:

Stimmzettel für die Wahl des/der 
2. stellvertretenden

Betriebsratsvorsitzenden

Das Wahlergebnis ist im Protokoll der Be-
triebsratssitzung festzuhalten.

Musterschreiben für die Mitteilung an den 
Arbeitgeber:

Wahl des Betriebsratsvorsitzenden
und des Stellvertreters

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Ihnen mitteilen, dass der Be-
triebsrat mich in seiner Sitzung am … [Da-
tum] zum/zur Betriebsratsvorsitzenden 
gewählt hat. Herr/Frau … [Name] ist zum/
zur stellvertretenden Betriebsratsvorsit-
zenden gewählt worden.

Als Betriebsratsvorsitzende/r stehe ich 
Ihnen zukünftig in allen Angelegenheiten, 
die den Betriebsrat betreffen, als An-
sprechpartner/in zur Verfügung. Im Falle 
meiner Verhinderung wenden Sie sich bit-
te an den/die stellvertretende/n Betriebs-
ratsvorsitzende/n Herrn/Frau … [Name].

Mit freundlichen Grüßen

..............................................
(Betriebsratsvorsitzende/r)

3. Weitere Stellvertreter wählen

Das Gesetz schreibt nur die Wahl des Be-
triebsratsvorsitzenden und eines einzigen 
stellvertretenden Betriebsratsvorsitzen-
den vor. Es sind aber durchaus Situationen 
vorstellbar, in denen sowohl der Betriebs-
ratsvorsitzende als auch der Stellvertreter 
gleichzeitig daran gehindert sind, ihr Amt 
auszuüben. So kann z. B. der Betriebsrats-
vorsitzende im Urlaub sein und der stellver-
tretende Betriebsratsvorsitzende in dieser 
Zeit krank werden.

Damit es in einer solchen Situation kei-
ne Probleme mit der Handlungsfähigkeit 
des Betriebsrats gibt, sollte jeder neu ge-
wählte Betriebsrat zusätzlich zum stellver-
tretenden Vorsitzenden mindestens einen 
weiteren Stellvertreter wählen. Dieser 
weitere Stellvertreter übernimmt die Auf-
gaben des Betriebsratsvorsitzenden, wenn 

Kandidat/in 1 

Kandidat/in 2 

Kandidat/in 3 

... ...
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erst einmal ohne Geschäftsordnung da. Es 
gilt dann nicht – auch nicht übergangsweise 
– die Geschäftsordnung des Vorgängergre-
miums aus der vergangenen Amtsperiode.

Ein neu gewählter Betriebsrat muss also 
immer selbst durch eine entsprechende Be-
schlussfassung eine eigene Geschäftsord-
nung erlassen, wenn er sich eine Geschäfts-
ordnung geben möchte. Dabei kann sich der 
neu gewählte Betriebsrat aber natürlich an 
der Geschäftsordnung aus der vergangenen 
Amtsperiode orientieren oder diese auch 
komplett vom Wortlaut her übernehmen.

Wenn ein Betriebsrat sich eine Ge-
schäftsordnung geben will, dann muss er ei-
nen entsprechenden Beschluss fassen. Dazu 
muss zunächst einmal der Text für eine Ge-
schäftsordnung ausformuliert werden und 
es muss dann im Gremium über diesen Text 
abgestimmt werden.

Muster für eine Geschäftsordnung:

Geschäftsordnung des Betriebsrats

für die Amtsperiode 2026 − 2030

Der Betriebsrat hat in seiner Sitzung am 
… [Datum] die folgende Geschäftsordnung 
gemäß § 36 BetrVG beschlossen:

§ 1 −  Betriebsratssitzungen

(1) Die regelmäßigen Betriebsratssitzun-
gen finden wöchentlich jeweils donners-
tags um 14:00 Uhr statt. Davon abwei-
chend findet keine Sitzung statt, falls der 
Tag der Sitzung nach dieser Regelung auf 
einen gesetzlichen Feiertag fällt. In die-
sem Fall findet die Sitzung am nächsten 
Arbeitstag statt.

(2) Der Betriebsratsvorsitzende lädt die 
Betriebsratsmitglieder rechtzeitig unter 
Mitteilung der Tagesordnung zu den Be-
triebsratssitzungen ein. Die Einladung zu 
den Betriebsratssitzungen erfolgt per E-
Mail. Die Einladung und die Mitteilung der 
Tagesordnung sollen in der Regel mindes-
tens drei Tage vor dem Tag der Sitzung 
erfolgen.

Muster für die Feststellung des 
Wahlergebnisses:

Tagesordnungspunkt Nr. ...:
Weitere stellvertretende Betriebsratsvor-
sitzende

Bei der Wahl zum/zur 2. stellvertretenden 
Betriebsratsvorsitzenden haben die Kan-
didatinnen/Kandidaten die folgende An-
zahl an Stimmen erhalten:

Kandidat/in 1: … [Anzahl Stimmen]
Kandidat/in 2:  … [Anzahl Stimmen]
Kandidat/in 3:  … [Anzahl Stimmen]
...

Zum/Zur 2. stellvertretenden Betriebs-
ratsvorsitzenden ist damit … [Name] ge-
wählt.

4. Geschäftsordnung erlassen

Eine weitere Aufgabe, die jeder neu gewähl-
te Betriebsrat erledigen sollte, ist der Erlass 
einer Geschäftsordnung. Die Geschäfts-
ordnung des Betriebsrats ist ein Regelwerk, 
das zusätzlich zu den schon bestehenden 
gesetzlichen Regeln weitere Regeln zu der 
Frage enthält, wie ein Betriebsrat intern 
arbeitet.

Das Gesetz schreibt zwar nicht zwin-
gend vor, dass sich jeder Betriebsrat unbe-
dingt eine Geschäftsordnung geben muss. 
Ob sich ein Betriebsrat überhaupt eine Ge-
schäftsordnung geben will, kann er selbst 
entscheiden. Jedenfalls dann, wenn sich ein 
Betriebsrat die Möglichkeit offen halten will, 
Betriebsratssitzungen auch per Video- oder 
Telefonkonferenz durchführen zu können, 
ist eine Geschäftsordnung aber unerläss-
lich.

Eine Geschäftsordnung gilt immer nur für 
die laufende Amtsperiode des Betriebsrats. 
Mit dem Ende der Amtszeit des Betriebsrats 
tritt eine Geschäftsordnung automatisch 
außer Kraft. Ein neu gewählter Betriebs-
rat steht zu Beginn seiner Amtsperiode also 
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gen Betriebsratssitzung noch rechtzeitig 
behandelt werden kann. Das zu behan-
delnde Thema ist in diesem Fall auf die 
Tagesordnung der nächsten regelmäßigen 
Betriebsratssitzung zu setzen.

§ 3 −  Betriebsratssitzungen mittels  

 Video- oder Telefonkonferenz

(1) Zulässigkeit von Sitzungen mittels Vi-
deo- oder Telefonkonferenz

1. Die Sitzungen des Betriebsrats finden 
grundsätzlich als Präsenzsitzungen statt. 
Bis zu … [Anzahl] Sitzungen pro Kalender-
jahr können jedoch mittels Video- oder 
Telefonkonferenz durchgeführt werden.

2. Darüber hinaus kann eine Sitzung mit-
tels Video- oder Telefonkonferenz durch-
geführt werden, wenn ein Sachverhalt 
vorliegt, der eine schnelle Beschlussfas-
sung des Betriebsrats erforderlich macht, 
und eine Präsenzsitzung nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden kann.

3. Unabhängig vom Vorliegen der Voraus-
setzungen nach den Absätzen 1 und 2 kön-
nen Sitzungen mittels Video- oder Tele-
fonkonferenz durchgeführt werden, wenn 
und solange eine epidemische Lage von 
nationaler oder landesweiter Tragweite 
festgestellt ist.

4. Für die Durchführung einer Sitzung 
mittels Video- oder Telefonkonferenz wird 
das Video- /Telefonkonferenztool … [Be-
zeichnung] eingesetzt.

5. Bei Vorliegen der Voraussetzungen, die 
für die Durchführung einer Sitzung mit-
tels Video- oder Telefonkonferenz erfüllt 
sein müssen, entscheidet der Betriebs-
ratsvorsitzende nach pflichtgemäßem Er-
messen, ob die Sitzung als Präsenzsitzung 
oder mittels Video- bzw. Telefonkonferenz 
durchgeführt wird.

(3) Die Tagesordnung der Betriebsratssit-
zungen wird vom Betriebsratsvorsitzen-
den aufgestellt. Der Betriebsratsvorsit-
zende hat ein Thema auf die Tagesordnung 
der nächsten regelmäßigen Betriebsrats-
sitzung zu setzen, wenn ein Viertel der 
Mitglieder des Betriebsrats dies bean-
tragt und das benannte Thema zum Auf-
gabenbereich des Betriebsrats gehört.

(4) Kann ein Betriebsratsmitglied nicht an 
einer Sitzung teilnehmen, hat es dies
dem Betriebsratsvorsitzenden unverzüg-
lich per E-Mail unter Angabe der Gründe 
mitzuteilen.

(5) Die Betriebsratssitzungen werden von 
dem Betriebsratsvorsitzenden geleitet. 
Der Betriebsratsvorsitzende übt im Sit-
zungsraum das Hausrecht aus. Er erteilt 
den Sitzungsteilnehmern das Wort in der 
Reihenfolge der Wortmeldungen. Er kann 
das Wort nach vorheriger Ermahnung 
wieder entziehen, wenn dafür ein sachli-
cher Grund vorliegt.

§ 2 −  Außerordentliche Betriebsrats- 

 sitzungen

(1) Neben den regelmäßigen Betriebs-
ratssitzungen kann der Betriebsratsvor-
sitzende jederzeit weitere Betriebsrats-
sitzungen einberufen (außerordentliche 
Betriebsratssitzungen). Für die außeror-
dentlichen Betriebsratssitzungen gelten 
die Regelungen des § 1 entsprechend.

(2) Der Betriebsratsvorsitzende hat eine 
außerordentliche Betriebsratssitzung 
einzuberufen, wenn ein Viertel der Mit-
glieder des Betriebsrats die Einberufung 
einer Betriebsratssitzung verlangt und 
ein zum Aufgabenbereich des Betriebs-
rats gehörendes Thema benennt, das auf 
der Sitzung behandelt werden soll. Die 
Einberufung einer außerordentlichen Be-
triebsratssitzung kann in diesem Fall je-
doch unterbleiben, wenn das benannte 
Thema auch in der nächsten regelmäßi-
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der Sitzung nicht mehr gewährleistet ist, 
informiert das Betriebsratsmitglied un-
verzüglich den Betriebsratsvorsitzenden. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn eine 
nicht teilnahmeberechtigte Person den 
Raum betritt. Der Betriebsratsvorsitzen-
de unterbricht daraufhin die Sitzung, bis 
die Vertraulichkeit wiederhergestellt ist.
5. Jede Form der Aufzeichnung einer mit-
tels Video- oder Telefonkonferenz durch-
geführten Sitzung ist unzulässig. Unzuläs-
sig ist insbesondere das Anfertigen von 
Video- und Tonaufnahmen der Sitzung, 
aber auch das Anfertigen einzelner Bild-
schirmfotos („Screenshots“).

(4) Bestätigung der Teilnahme durch die 
Betriebsratsmitglieder

1. Die an der Sitzung mittels Video- oder 
Telefonverbindung teilnehmenden Be-
triebsratsmitglieder bestätigen ihre Teil-
nahme gegenüber dem Betriebsratsvor-
sitzenden zu Beginn ihrer Teilnahme in 
Textform (zum Beispiel per E-Mail).

2. Betriebsratsmitglieder, die die Sitzung 
vorzeitig verlassen, teilen dies dem Be-
triebsratsvorsitzenden ebenfalls in Text-
form mit.

§ 4 − Beschlussfassung

(1) Die Beschlussfassung erfolgt durch Ab-
stimmung. Jeder Abstimmung geht eine 
Beratung des zur Abstimmung stehenden 
Themas voraus.

(2) Die Abstimmungen finden grundsätz-
lich offen durch Handheben statt, wenn 
das Gesetz keine geheime Abstimmung 
verlangt. Der Betriebsrat kann im Ein-
zelfall mit der Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder eine geheime Ab-
stimmung beschließen.

(3) Während einer Abstimmung darf sich 
keine Person im Sitzungsraum aufhalten, 
die im Zeitpunkt der Abstimmung kein 

(2) Einladung zu einer Sitzung mittels Vi-
deo- oder Telefonkonferenz und Wider-
spruch

1. Wenn eine Sitzung mittels Video- oder 
Telefonkonferenz durchgeführt werden 
soll, hat der Betriebsratsvorsitzende die 
Betriebsratsmitglieder in der Einladung 
zu der Sitzung darauf hinzuweisen, dass 
und in welcher Weise die Sitzung als Vi-
deo- oder Telefonkonferenz stattfinden 
soll, sowie eine angemessene Frist zum 
Widerspruch zu setzen.

2. Die Sitzung wird nicht mittels Video- 
oder Telefonkonferenz durchgeführt, 
wenn mindestens ein Viertel der Mitglie-
der des Betriebsrats binnen der von dem 
Betriebsratsvorsitzenden bestimmten 
Frist diesem gegenüber widerspricht.

(3) Wahrung der Nichtöffentlichkeit

1. Betriebsratsmitglieder, die mittels Vi-
deo- oder Telefonverbindung an einer 
Betriebsratssitzung teilnehmen, müssen 
sicherstellen, dass während ihrer Teilnah-
me keine unbefugten Personen Kenntnis 
vom Inhalt der Sitzung nehmen können.

2. Die Betriebsratsmitglieder haben sich 
während der Dauer der Sitzung in einem 
nichtöffentlichen Raum aufzuhalten, in 
dem nur Personen anwesend sind, die ein 
Recht zur Teilnahme an der Sitzung haben.

3. Die Betriebsratsmitglieder versichern 
gegenüber dem Betriebsratsvorsitzenden 
zu Beginn ihrer Teilnahme an der Sitzung 
zu Protokoll, dass sie sich in einem nicht-
öffentlichen Raum befinden, in dem nur 
teilnahmeberechtigte Personen anwesend 
sind. Der Betriebsratsvorsitzende nimmt 
die entsprechenden Erklärungen der Be-
triebsratsmitglieder zu Protokoll.

4. Wenn bei einem Betriebsratsmitglied 
während der Sitzungsteilnahme ein Zu-
stand eintritt, bei dem die Vertraulichkeit 
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§ 6 − Vertretung des Betriebsratsvor- 

 sitzenden

(1) Im Falle der Verhinderung des Betriebs-
ratsvorsitzenden werden dessen Aufga-
ben durch den Stellvertreter wahrgenom-
men.

(2) Ist auch der Stellvertreter verhindert, 
werden die Aufgaben des Betriebsrats-
vorsitzenden von dem zweiten Stellver-
treter wahrgenommen. Ist auch der zwei-
te Stellvertreter verhindert, werden die 
Aufgaben des Betriebsratsvorsitzenden 
von dem dritten Stellvertreter wahrge-
nommen.

(3) Der jeweilige Vertreter teilt dem Ar-
beitgeber den Vertretungsfall unverzüg-
lich mit.

§ 7 − Vertraulichkeit

(1) Die Betriebsratsmitglieder sind ver-
pflichtet, ihnen aufgrund ihrer Betriebs-
ratstätigkeit bekannt gewordene Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse, sowie 
Informationen über persönliche Verhält-
nisse und Angelegenheiten von Arbeit-
nehmern geheim zu halten. Sie sind des 
Weiteren verpflichtet, sonstige Informa-
tionen, die ihnen aufgrund ihrer Betriebs-
ratstätigkeit bekannt geworden sind und 
die naturgemäß vertraulich behandelt 
werden müssen, geheim zu halten.

(2) Die Betriebsratsmitglieder haben 
Unterlagen, die sie aufgrund ihrer Be-
triebsratstätigkeit erhalten (zum Beispiel 
Sitzungsniederschriften), vertraulich zu 
behandeln und sicher aufzubewahren.

§ 8 − Inkrafttreten und Geltungsdauer  

 dieser Geschäftsordnung

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am … 
[Datum] in Kraft. Sie gilt für die Dauer der 
laufenden Amtsperiode.

Teilnahmerecht an der Betriebsratssit-
zung hat.

(4) Die Betriebsratsmitglieder haben über 
das Abstimmungsverhalten Stillschwei-
gen zu wahren.

§ 5 − Sitzungsniederschrift

(1) Über jede Sitzung des Betriebsrats ist 
eine Sitzungsniederschrift anzufertigen. 
Die Sitzungsniederschrift gibt unter den 
einzelnen Tagesordnungspunkten den 
Wortlaut der Beschlüsse und das jewei-
lige Abstimmungsergebnis wieder. Der 
Sitzungsniederschrift wird eine Anwe-
senheitsliste beigefügt, in die sich jeder 
Sitzungsteilnehmer eigenhändig einzu-
tragen hat. Die Teilnahmebestätigungen 
der Betriebsratsmitglieder, die mittels 
Video- oder Telefonverbindung an der Sit-
zung teilgenommen haben, werden der 
Sitzungsniederschrift ebenfalls beigefügt.

(2) Die Sitzungsniederschrift wird von 
dem gewählten Schriftführer verfasst. Ist 
der Schriftführer verhindert, bestimmt 
der Betriebsrat ein anderes Betriebsrats-
mitglied, das die Sitzungsniederschrift 
verfasst.

(3) Die Sitzungsniederschrift soll un-
verzüglich nach der Sitzung angefertigt 
werden. Sie ist von dem Betriebsratsvor-
sitzenden und einem weiteren Betriebs-
ratsmitglied zu unterschreiben.

(4) Die Sitzungsniederschrift wird allen an 
der Sitzung teilnehmenden Betriebsrats-
mitgliedern in Kopie zugesandt.

(5) Einwendungen gegen die Sitzungsnie-
derschrift sind unverzüglich schriftlich 
geltend zu machen, spätestens bis zur 
nächsten Sitzung. Rechtzeitig erhobene 
Einwendungen werden an die Sitzungs-
teilnehmer versendet und der Sitzungs-
niederschrift als Anhang beigefügt.
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5. Mitglieder des 
Betriebsausschusses wählen

Wenn ein Betriebsrat aus mindestens 9 
Betriebsratsmitgliedern besteht, ist er 
verpflichtet, einen sogenannten Betriebs-
ausschuss zu bilden. Wenn ein Betriebsrat 
weniger als 9 Betriebsratsmitglieder hat, 
entfällt diese Aufgabe.

Der Betriebsausschuss hat die Aufgabe, 
die sogenannten „laufenden Geschäfte” 
des Betriebsrats zu führen. Er besteht aus 
einer bestimmten Anzahl von Mitgliedern, 
die sich nach der Anzahl der Mitglieder des 
Betriebsratsgremiums richtet.

Kraft Gesetzes gehören dem Betriebs-
ausschuss automatisch schon der Betriebs-
ratsvorsitzende und der stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende an. Die weiteren 
Mitglieder des Betriebsausschusses müs-
sen vom Betriebsrat gewählt werden.

Anzahl der zu wählenden 

Betriebsausschussmitglieder

Betriebsrats-

mitglieder

Ausschuss-

mitglieder 

(gesamt)

Zu wählende 

Ausschussmit-

glieder

9 - 15 5 3

17 - 23 7 5

25 - 35 9 7

ab 37 11 9

Die Wahl der Mitglieder des Betriebsaus-
schusses muss geheim erfolgen. Es können 
nur Betriebsratsmitglieder gewählt werden.

Nach welchem Wahlsystem die Wahl er-
folgt, hängt davon ab, ob für die Wahl der 
Betriebsausschussmitglieder nur ein einzi-
ger, einheitlicher Wahlvorschlag eingereicht 
worden ist, oder ob verschiedene Wahlvor-
schläge eingereicht worden sind. 

Wenn nur ein einziger, einheitlicher Wahl-
vorschlag eingereicht worden ist, erfolgt 
die Wahl als Mehrheitswahl (Personenwahl). 
Bei verschiedenen Wahlvorschlägen erfolgt 
die Wahl als Verhältniswahl (Listenwahl).

(2) Der Betriebsrat kann diese Geschäfts-
ordnung mit der Mehrheit der Stimmen 
seiner Mitglieder ändern oder aufheben.

..............................................
(Betriebsratsvorsitzende/r)

Ein Beschluss, mit dem der Betriebsrat eine 
Geschäftsordnung erlassen will, muss mit 
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie-
der gefasst werden („absolute Mehrheit“). 
Das heißt, es müssen mehr als die Hälfte 
der insgesamt vorhandenen Betriebsrats-
mitglieder mit „Ja” für die Geschäftsord-
nung stimmen, unabhängig davon, wie viele 
Betriebsratsmitglieder an der Abstimmung 
teilnehmen. Eine einfache Stimmenmehr-
heit reicht nicht aus.

Beispiel:

Ein Betriebsrat, der aus 9 Mitgliedern be-
steht, stimmt über den Erlass einer Ge-
schäftsordnung ab. Es sind insgesamt nur 
7 Betriebsratsmitglieder (einschließlich 
Ersatzmitglieder) auf der Betriebsratssit-
zung anwesend. Die restlichen Betriebs-
ratsmitglieder (und Ersatzmitglieder) sind 
verhindert. 4 Betriebsratsmitglieder stim-
men mit „Ja“, 3 stimmen mit „Nein“.

Obwohl die Mehrzahl der an der Abstim-
mung teilnehmenden Betriebsratsmitglie-
der mit „Ja“ für die Geschäftsordnung 
gestimmt hat, gilt die Geschäftsordnung 
nicht als erlassen. Erforderlich wären 5 
Ja-Stimmen gewesen.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Der Beschluss 
des Betriebsrats zur Geschäftsordnung 
bedarf der Schriftform. Das heißt, die 
Geschäftsordnung ist erst dann rechts-
wirksam erlassen, wenn der Betriebsrats-
vorsitzende nach der Beschlussfassung den 
Text der Geschäftsordnung unterschrieben 
hat.
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Wahl nach den Grundsätzen der 

Verhältniswahl (Listenwahl)

Wenn von den Betriebsratsmitgliedern für 
die Wahl mindestens zwei verschiedene 
Wahlvorschläge eingereicht worden sind, 
findet die Wahl nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl statt.

Eine Verhältniswahl wird auch als Lis-
tenwahl bezeichnet, weil die Wähler ihre 
Stimme hier nicht für einzelne Kandidaten 
abgeben, sondern für einen Wahlvorschlag 
als Ganzes und weil ein Wahlvorschlag in der 
Regel nicht nur einen einzelnen Kandidaten, 
sondern eine Liste mit mehreren Kandida-
ten enthält. Die Wahlvorschläge werden in 
diesem Fall deshalb auch als Vorschlagslis-
ten bezeichnet. Wenn auf einem Wahlvor-
schlag nur eine Person als Kandidat steht, 
ist die Bezeichnung als Vorschlagsliste na-
türlich etwas missverständlich. Trotzdem 
wird auch in diesem Fall häufig von einer 
Vorschlagsliste gesprochen.

Wenn die Wahl als Verhältniswahl durch-
geführt wird, kann jedes Betriebsrats-
mitglied auf seinem Stimmzettel nur einen 
Wahlvorschlag (= eine Vorschlagsliste) an-
kreuzen. Die zu vergebenden Ausschuss-
sitze werden dann nach der Anzahl der 
erhaltenen Stimmen auf die einzelnen Wahl-
vorschläge (Vorschlagslisten) verteilt.

Muster für einen Stimmzettel:

Stimmzettel für die Wahl der 
Mitglieder des Betriebsausschusses 

Hinweis: Es darf nur ein Wahlvorschlag 
angekreuzt werden!

Ein Wahlvorschlag ist die Benennung einer 
oder mehrerer Personen, die als Kandida-
ten für die Wahl in den Betriebsausschuss 
vorgeschlagen werden. Jedes Betriebsrats-
mitglied ist dazu berechtigt, einen (eigenen) 
Wahlvorschlag einzureichen. Ein Wahlvor-
schlag muss nicht von einer bestimmten 
Mindestanzahl an Betriebsratsmitgliedern 
unterstützt werden. Ein Betriebsratsmit-
glied kann auch sich selbst als Kandidat für 
den Betriebsausschuss vorschlagen.

Wenn ein Wahlvorschlag mehrere Kan-
didaten umfasst, sind diese in erkennbarer 
Reihenfolge untereinander aufzuführen.

Muster für einen Wahlvorschlag mit 
mehreren Kandidaten:

Wahlvorschlag

Für die Wahl in den Betriebsausschuss 
schlage/n ich/wir die folgenden Betriebs-
ratsmitglieder als Kandidaten vor: 

1. … [Vorname, Nachname]
2. … [Vorname, Nachname]
3. … [Vorname, Nachname]
…

................................................................
Name/n, Unterschrift/en des/der 
Vorschlagenden

Wenn auf einem Wahlvorschlag nur eine 
Person als Kandidat benannt ist, spricht 
man von einem Einzelvorschlag.

Muster für einen Einzelvorschlag:

Wahlvorschlag 

Für die Wahl in den Betriebsausschuss 
schlage/n ich/wir das Betriebsratsmit-
glied … [Vorname, Nachname] vor.

................................................................
Name/n, Unterschrift/en des/der 
Vorschlagenden

Vorschlagsliste 1 

• Kandidat/in 1
• Kandidat/in 2
• ...

Vorschlagsliste 2 

• Kandidat/in 1
• Kandidat/in 2
• ...
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Damit bekommt die Liste 1 drei Sitze im 
Betriebsausschuss, die Listen 2 und 3 be-
kommen jeweils einen Sitz.

Wenn feststeht, wie viele Ausschusssitze 
die Listen erhalten, werden diese anschlie-
ßend an die Kandidaten der jeweiligen Liste 
in der Reihenfolge verteilt, in der sie auf der 
Liste aufgeführt sind.

Beispiel:

Es gab die folgenden Wahlvorschläge:

Liste 1

1. Susanne Sieger
2. Horst Held
3. Ronny Riese

Liste 2

1. Bernd Blender
2. Gerd Groß
3. Maria Mühe

Liste 3

1. Norbert Null

Nach Ermittlung der Höchstzahlen entfal-
len auf die Liste 1 drei Sitze im Betriebs-
ausschuss und auf die Listen 2 und 3 je-
weils ein Sitz. In den Betriebsausschuss 
gewählt sind damit:

• Susanne Sieger (Liste 1)
• Horst Held (Liste 1)
• Ronny Riese (Liste 1)
• Bernd Blender (Liste 2)
• Norbert Null (Liste 3)

Das Wahlergebnis ist im Protokoll der Be-
triebsratssitzung festzuhalten.

Muster für die Feststellung des 
Wahlergebnisses:

Tagesordnungspunkt Nr. ...:

Wahl der Mitglieder des Betriebsaus-
schusses

Nachdem alle an der Wahl teilnehmenden 
Betriebsratsmitglieder ihre Stimmen abge-
geben haben, wird gezählt, wie viele Stim-
men die einzelnen Wahlvorschläge/Listen 
erhalten haben. Anschließend wird nach 
dem d’Hondtschen Höchstzahlensystem er-
mittelt, wie viele Ausschusssitze die einzel-
nen Listen erhalten.

Dazu wird die Anzahl der Stimmen, die die 
einzelnen Listen erhalten haben, jeweils erst 
durch 1, dann durch 2, dann durch 3 usw. ge-
teilt. Nach der Teilung werden die höchsten 
Werte (Höchstzahlen) aus den Ergebnissen 
ausgewählt. Es müssen so viele Höchst-
zahlen ausgewählt werden, wie Ausschuss-
sitze zu vergeben sind. Wenn z. B. drei Aus-
schusssitze zu vergeben sind, müssen die 
drei höchsten Zahlen ausgewählt werden. 

Für jede ausgewählte Höchstzahl erhält 
die entsprechende Liste einen Sitz im Aus-
schuss. Falls auf den letzten zu vergebenden 
Sitz dieselbe Höchstzahl entfällt, entschei-
det das Los darüber, welche Liste den Sitz 
bekommt.

Beispiel:

Ein Betriebsrat besteht aus 17 Mitgliedern. 
Es sind demnach 5 Mitglieder für den Be-
triebsausschuss zu wählen. Auf die Liste 1 
entfallen 10 Stimmen, auf die Liste 2 ent-
fallen 4 Stimmen und auf die Liste 3 ent-
fallen 3 Stimmen.

Es ergeben sich die folgenden fünf Höchst-
zahlen: 10 (Liste 1), 5 (Liste 1), 4 (Liste 2), 3,3 
(Liste 1) und 3 (Liste 3).

Liste 1:
10 Stimmen

Liste 2:
4 Stimmen

Liste 3:
3 Stimmen

:1 = 10 :1 = 4 :1 = 3

:2 = 5 :2 = 2 :2 = 1,5

:3 = 3,3 :3 = 1,3 :3 = 1

Vorschlagsliste 3 

• Kandidat/in 1
• Kandidat/in 2
• ...
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re Kandidaten dieselbe Stimmenzahl erhal-
ten haben, entscheidet das Los darüber, wer 
den Sitz bekommt. Das Wahlergebnis ist im 
Protokoll der Betriebsratssitzung festzuhal-
ten.

Muster für die Feststellung des 
Wahlergebnisses:

Tagesordnungspunkt Nr.  ...:
Wahl der Mitglieder des Betriebsaus-
schusses

Bei der Wahl der Mitglieder des Betriebs-
ausschusses haben die Kandidatinnen/
Kandidaten die folgende Anzahl an Stim-
men erhalten:

Kandidat/in 1: … [Anzahl Stimmen]
Kandidat/in 2: … [Anzahl Stimmen]
Kandidat/in 3: … [Anzahl Stimmen]
...

In den Ausschuss gewählt sind damit:
… [Namen]

6. Mitglieder für den 
Gesamtbetriebsrat bestellen

Wenn es im Unternehmen einen Gesamt-
betriebsrat gibt, dann besteht eine weite-
re Pflichtaufgabe eines neu gewählten Be-
triebsrats darin, die Betriebsratsmitglieder 
zu bestimmen, die in den Gesamtbetriebsrat 
(GBR) entsandt werden sollen.

Die in den Gesamtbetriebsrat entsandten 
Betriebsratsmitglieder müssen – ebenso 
wie der Betriebsratsvorsitzende, sein Stell-
vertreter und die Mitglieder des Betriebs-
ausschusses – nach jeder Neuwahl des Be-
triebsrats neu bestimmt werden. Wenn es 
im Unternehmen keinen Gesamtbetriebsrat 
gibt, dann entfällt diese Aufgabe natürlich.

Wie viele Mitglieder für den Gesamtbe-
triebsrat bestellt werden müssen, hängt 
von der Größe des Betriebsrats ab. Wenn 
der Betriebsrat aus bis zu drei Betriebs-
ratsmitgliedern besteht, muss ein Mitglied 

Bei der Wahl der Mitglieder des Betriebs-
ausschusses haben die Vorschlagslisten 
die folgende Anzahl an Stimmen erhalten:

Vorschlagsliste 1: ... [Anzahl Stimmen]
Vorschlagsliste 2: ... [Anzahl Stimmen]
Vorschlagsliste 3  ... [Anzahl Stimmen]

Damit entfallen auf die Liste 1 … [Anzahl] 
Sitze, auf die Liste 2 … [Anzahl] Sitze und 
auf die Liste 3 … [Anzahl] Sitze im Betriebs-
ausschuss.

In den Ausschuss gewählt sind damit:
… [Namen]

Wahl nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl (Personenwahl)

Wenn nur ein einziger einheitlicher Wahl-
vorschlag eingereicht worden ist, findet 
die Wahl nach den Grundsätzen der Mehr-
heitswahl (Personenwahl) statt. In diesem 
Fall geben die Betriebsratsmitglieder ihre 
Stimme direkt für die Kandidaten ab, die sie 
in den Betriebsausschuss wählen wollen. 
Jedes Betriebsratsmitglied kann auf seinem 
Stimmzettel so viele Kandidaten ankreuzen, 
wie Betriebsausschussmitglieder zu wählen 
sind.

Muster für einen Stimmzettel:

Stimmzettel für die Wahl der 
Mitglieder des Betriebsausschusses 

Es dürfen maximal [...] Kandidaten ange-
kreuzt werden.

Gewählt sind die Betriebsratsmitglieder, die 
die meisten Stimmen erhalten haben. Falls 
für den letzten zu vergebenden Sitz mehre-

Kandidat/in 1 

Kandidat/in 2 

Kandidat/in 3 

... ...
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Muster für einen Beschluss zur Bestellung 
eines Ersatzmitglieds:

Tagesordnungspunkt

Entsendung von Betriebsratsmitgliedern 
in den Gesamtbetriebsrat

Beschlusstext

Der Betriebsrat bestellt das Betriebsrats-
mitglied … [Name] als erstes / zweites / 
drittes Ersatzmitglied für das Gesamtbe-
triebsratsmitglied … [Name].

Abstimmungsergebnis:
Ja … / Nein … / Enthaltungen …

Nachdem der Betriebsrat seine Gesamtbe-
triebsratsmitglieder und Ersatzmitglieder 
bestellt hat, sollte er darüber unverzüglich 
den Gesamtbetriebsrat informieren, damit 
die neu bestellten Gesamtbetriebsratsmit-
glieder vom Gesamtbetriebsrat zu dessen 
nächsten Sitzungen eingeladen werden kön-
nen.

Musterschreiben für die Mitteilung an den 
Gesamtbetriebsrat:

Entsendung von Mitgliedern in den Ge-
samtbetriebsrat

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir entsenden die folgenden Betriebsrats-
mitglieder in den Gesamtbetriebsrat:

1. Herr/Frau … [Name]
(Erstes Ersatzmitglied: Herr/Frau … 
[Name]; Zweites Ersatzmitglied: Herr/
Frau … [Name])

2. Herr/Frau … [Name]
(Erstes Ersatzmitglied: Herr/Frau … 
[Name]; Zweites Ersatzmitglied: Herr/
Frau … [Name])

.............................................
Mit freundlichen Grüßen
(Betriebsratsvorsitzende/r)

für den Gesamtbetriebsrat bestellt werden. 
Wenn der Betriebsrat aus mehr als drei Mit-
gliedern besteht, müssen zwei Mitglieder 
bestellt werden.

Anzahl der zu entsendenden Mitglieder in den 

Gesamtbetriebsrat

Betriebsratsmitglieder
Zu entsendende 

Betriebsratsmitglieder

1 bis 3 1

mehr als 3 2

Nur Betriebsratsmitglieder können in den 
Gesamtbetriebsrat entsandt werden.

Anders als die Mitglieder für den Be-
triebsausschuss werden die Mitglieder für 
den Gesamtbetriebsrat nicht gewählt, son-
dern per Beschluss bestellt.

Muster für einen Entsendungsbeschluss:

Tagesordnungspunkt

Entsendung von Betriebsratsmitgliedern 
in den Gesamtbetriebsrat

Beschlusstext

Der Betriebsrat entsendet das Betriebs-
ratsmitglied … [Name] in den Gesamtbe-
triebsrat.

Abstimmungsergebnis:
Ja … / Nein … / Enthaltungen …

Wenn zwei Betriebsratsmitglieder in den 
Gesamtbetriebsrat zu entsenden sind, sind 
diese einzeln durch jeweils einen eigenen 
Beschluss zu bestimmen.

Für jedes in den Gesamtbetriebsrat ent-
sandte Mitglied muss außerdem mindestens 
ein Ersatzmitglied bestellt werden. Wenn 
für ein Gesamtbetriebsratsmitglied mehr 
als ein Ersatzmitglied bestellt wird, muss 
der Betriebsrat dabei auch die Reihenfolge 
des Nachrückens der Ersatzmitglieder fest-
legen.
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Beschlusstext

Der Betriebsrat bestellt das Betriebsrats-
mitglied … [Name] als erstes / zweites / 
drittes Ersatzmitglied für das Konzernbe-
triebsratsmitglied … [Name].

Abstimmungsergebnis:
Ja … / Nein … / Enthaltungen …

8. Mitglieder für den 
Wirtschaftsausschuss bestellen

Wenn es im Unternehmen mehr als 100 Ar-
beitnehmer und keinen Gesamtbetriebsrat 
gibt, hat der neu gewählte Betriebsrat die 
Aufgabe, die Mitglieder für den Wirtschafts-
ausschuss zu bestellen. Auch die Mitglieder 
des Wirtschaftsausschusses müssen nach 
jeder Neuwahl des Betriebsrats neu bestellt 
werden.

Falls dem Unternehmen nicht mehr als 
100 Arbeitnehmer angehören sollten, ent-
fällt diese Aufgabe für den Betriebsrat. Die 
Aufgabe entfällt auch dann, falls es im Un-
ternehmen einen Gesamtbetriebsrat geben 
sollte. Dann ist die Bestellung der Mitglieder 
des Wirtschaftsausschusses die Aufgabe 
des Gesamtbetriebsrats. Die Aufgabe der 
Bestellung der Mitglieder des Wirtschafts-
ausschusses entfällt für einen Betriebsrat 
schließlich auch dann, wenn es sich bei dem 
Betrieb um einen Tendenzbetrieb handelt. 
In einem Tendenzbetrieb kann kein Wirt-
schaftsausschuss errichtet werden.

Der Betriebsrat muss mindestens drei 

Mitglieder für den Wirtschaftsausschuss 
bestellen. Maximal kann er sieben Wirt-
schaftsausschussmitglieder bestellen. Wie 
viele Wirtschaftsausschussmitglieder der 
Betriebsrat bestellen will, kann er vorher 
durch Beschluss festlegen.

Zu einem Mitglied des Wirtschaftsaus-
schusses kann der Betriebsrat jeden Arbeit-
nehmer bestellen, der dem Unternehmen 
angehört. Der Betriebsrat kann sogar auch 
leitende Angestellte als Wirtschaftsaus-
schussmitglieder bestellen. Allerdings muss 

7. Mitglieder für den 
Konzernbetriebsrat bestellen

Falls es im Unternehmen keinen Gesamt-
betriebsrat gibt, das Unternehmen aber 
zu einem Konzern gehört, in dem es einen 
Konzernbetriebsrat (KBR) gibt, dann hat der 
Betriebsrat die Aufgabe, zwei Betriebsrats-
mitglieder zu bestimmen, die in den Kon-
zernbetriebsrat entsandt werden sollen. 
Diese Aufgabe entfällt für den Betriebsrat, 
falls es einen Gesamtbetriebsrat gibt. Dann 
ist der Gesamtbetriebsrat dafür zuständig, 
Mitglieder in den Konzernbetriebsrat zu ent-
senden.

Der Betriebsrat kann nur Betriebsrats-
mitglieder als Mitglieder in den Konzernbe-
triebsrat entsenden. Auch die Entsendung 
von Betriebsratsmitgliedern in den Konzern-
betriebsrat erfolgt – so wie die Entsendung 
von Mitgliedern in den Gesamtbetriebsrat – 
einzeln durch Beschluss. 

Muster für einen Entsendungsbeschluss:

Tagesordnungspunkt

Entsendung von Betriebsratsmitgliedern 
in den Konzernbetriebsrat 

Beschlusstext

Der Betriebsrat entsendet das Betriebs-
ratsmitglied … [Name] in den Konzernbe-
triebsrat.

Abstimmungsergebnis:
Ja … / Nein … / Enthaltungen …

Für jedes in den Konzernbetriebsrat ent-
sandte Mitglied muss der Betriebsrat auch 
mindestens ein Ersatzmitglied bestellen. 
Falls mehrere Ersatzmitglieder bestellt 
werden, muss zudem die Reihenfolge des 
Nachrückens festgelegt werden.

Muster für einen Beschluss zur Bestellung 
eines Ersatzmitglieds:

Tagesordnungspunkt

Entsendung von Betriebsratsmitgliedern 
in den Konzernbetriebsrat 
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Nachdem der Betriebsrat die Mitglieder des 
Wirtschaftsausschusses bestellt hat, sollte 
er darüber anschließend den Arbeitgeber in-
formieren.

Musterschreiben für die Mitteilung an den 
Arbeitgeber:

Bestellung der Mitglieder des Wirtschafts-
ausschusses

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie darüber informie-
ren, dass der Betriebsrat in seiner Sitzung 
am … [Datum] gemäß § 107 BetrVG die 
Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 
bestellt hat.

Der Betriebsrat hat insgesamt … [Anzahl] 
Wirtschaftsausschussmitglieder bestellt.

Zu Mitgliedern des Wirtschaftsausschus-
ses bestellt wurden:

… [Namen]

Mit freundlichen Grüßen
(Betriebsratsvorsitzende/r)

unter den Mitgliedern des Wirtschaftsaus-
schusses am Ende auch mindestens ein 

Betriebsratsmitglied sein. Bei der Auswahl 
der Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 
soll der Betriebsrat darauf achten, dass die 
ausgewählten Personen die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Wirtschaftsausschuss 
erforderliche fachliche und persönliche Eig-
nung besitzen.

Die Mitglieder des Wirtschaftsausschus-
ses werden genauso wie die Mitglieder des 
Gesamt- oder Konzernbetriebsrats nicht 
gewählt, sondern einzeln nacheinander per 
Beschluss bestellt.

Muster für einen Beschluss zur Bestellung 
eines Wirtschaftsausschussmitglieds:

Tagesordnungspunkt

Bestellung der Mitglieder des Wirtschafts-
ausschusses

Beschlusstext

Der Betriebsrat bestellt Herrn / Frau ... 
[Name] als Mitglied des Wirtschaftsaus-
schusses.

Abstimmungsergebnis:
Ja … / Nein … / Enthaltungen …

Die Bestellung von Ersatzmitgliedern für 
den Wirtschaftsausschuss schreibt das Ge-
setz nicht zwingend vor, sie ist aber zu emp-
fehlen.

Muster für einen Beschluss zur Bestellung 
eines Ersatzmitglieds:

Tagesordnungspunkt

Bestellung der Mitglieder des Wirtschafts-
ausschusses 

Beschlusstext

Der Betriebsrat bestellt Herrn/Frau … 
[Name] als erstes / zweites / drittes Er-
satzmitglied für das Wirtschaftsaus-
schussmitglied … [Name].

Abstimmungsergebnis:
Ja … / Nein … / Enthaltungen …
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Musterschreiben für die Einladung des 
Arbeitgebers

Beratung über die Freistellung 
von Betriebsratsmitgliedern

Sehr geehrte Damen und Herren,

da unserem Betrieb in der Regel … [An-
zahl] Arbeitnehmer angehören, sind nach 
§ 38 Absatz 1 Satz 1 BetrVG … [Anzahl] Be-
triebsratsmitglieder vollständig von der 
Verpflichtung zur Arbeitsleistung freizu-
stellen, damit der Betriebsrat seine ge-
setzlichen Aufgaben ordnungsgemäß er-
füllen kann.

Das Betriebsverfassungsgesetz sieht 
in § 38 Absatz 2 Satz 1 vor, dass die Wahl 
der freizustellenden Betriebsratsmitglie-
der nach Beratung mit dem Arbeitgeber 
erfolgt. Zur Durchführung dieser Bera-
tung laden wir Sie zu unserer Betriebs-
ratssitzung am … [Datum] um … [Uhrzeit] 
in … [Ort] ein.

.............................................
Mit freundlichen Grüßen
(Betriebsratsvorsitzende/r)

Wahl der freizustellenden 

Betriebsratsmitglieder

Nach der Beratung mit dem Arbeitgeber 
kann die Wahl der freizustellenden Be-
triebsratsmitglieder durchgeführt werden. 
Die Wahl der freizustellenden Betriebsrats-
mitglieder muss geheim erfolgen. Das an-
zuwendende Wahlsystem hängt zunächst 
einmal davon ab, ob nur ein einziges frei-
zustellendes Betriebsratsmitglied zu wäh-
len ist oder ob mehrere freizustellende 
Betriebsratsmitglieder gewählt werden 
müssen.

Wenn nur ein freizustellendes 

Betriebsratsmitglied zu wählen ist

Wenn nur ein freizustellendes Betriebsrats-
mitglied zu wählen ist, wird dieses mit einfa-

9. Freizustellende 
Betriebsratsmitglieder wählen

Wenn dem Betrieb mindestens 200 Arbeit-
nehmer angehören, hat der Arbeitgeber 
eine bestimmte Anzahl an Betriebsrats-
mitgliedern generell und dauerhaft von der 
Arbeit freizustellen, damit diese Betriebs-
ratsmitglieder nicht mehr arbeiten müssen, 
sondern sich vollständig ihrer Betriebsrats-
tätigkeit widmen können. Die freizustellen-
den Betriebsratsmitglieder werden vom Be-
triebsrat gewählt. Nach jeder Neuwahl des 
Betriebsrats müssen auch die freizustel-
lenden Betriebsratsmitglieder neu gewählt 
werden.

Wie viele Betriebsratsmitglieder der Ar-
beitgeber freistellen muss, hängt von der 
Anzahl der Arbeitnehmer des Betriebs ab (§ 
38 BetrVG).

Anzahl freizustellender Betriebsratsmitglieder

Anzahl
Arbeitnehmer

Freizustellende Be-
triebsratsmitglieder

200 bis 500 1

501 bis 900 2

901 bis 1.500 3

1.501 bis 2.000 4

... (siehe § 38 BetrVG)

Beratung mit dem Arbeitgeber

Das Gesetz sieht vor, dass der Betriebsrat 
vor der Wahl der freizustellenden Betriebs-
ratsmitglieder eine Beratung mit dem Ar-
beitgeber durchführt. Der Arbeitgeber soll 
dadurch die Gelegenheit bekommen, Ein-
wände gegen die Freistellung von bestimm-
ten Betriebsratsmitgliedern vorzubringen.

Bevor der Betriebsrat die Wahl der frei-
zustellenden Betriebsratsmitglieder durch-
führt, sollte er deshalb den Arbeitgeber zu 
einer Beratung einladen.
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selbst als Kandidaten für eine Freistellung 
vorschlagen.

Wenn ein Wahlvorschlag mehrere Kan-
didaten umfasst, sind diese in erkennbarer 
Reihenfolge untereinander aufzuführen.

Beispiel für einen Wahlvorschlag mit 
mehreren Personen:

Wahlvorschlag für die Wahl der 
freizustellenden Betriebsratsmitglieder 

Für die Wahl der freizustellenden Be-
triebsratsmitglieder schlage/n ich/wir die 
folgenden Betriebsratsmitglieder als Kan-
didaten vor: 

1. … [Vorname, Nachname]
2. … [Vorname, Nachname]
3. … [Vorname, Nachname]
4. …

.................................................................
Name/n, Unterschrift/en des/der 
Vorschlagenden

Ein Wahlvorschlag kann aber auch nur einen 
einzigen Kandidaten enthalten.

Beispiel für einen Einzelvorschlag:

Wahlvorschlag für die Wahl der
freizustellenden Betriebsratsmitglieder 

Für die Wahl der freizustellenden Be-
triebsratsmitglieder schlage/n ich/wir 
das Betriebsratsmitglied … [Vorname, 
Nachname] vor.

.................................................................
Name/n, Unterschrift/en des/der 
Vorschlagenden

Wahl nach den Grundsätzen der 

Verhältniswahl (Listenwahl)

Wenn von den Betriebsratsmitgliedern für 
die Wahl mindestens zwei verschiedene 
Wahlvorschläge eingereicht worden sind, 

cher Stimmenmehrheit gewählt. In diesem 
Fall sollten auf einem Stimmzettel sämtliche 
Kandidaten aufgeführt werden. Jedes Be-
triebsratsmitglied kann sich zur Wahl stel-
len.

Muster für einen Stimmzettel:

Stimmzettel für die Wahl des
freizustellenden Betriebsratsmitglieds

Es darf nur ein Kandidat angekreuzt wer-
den.

Gewählt ist der Kandidat, der die meisten 
Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das Los.

Wenn mehrere freizustellende 

Betriebsratsmitglieder zu wählen sind

Wenn mehrere freizustellende Betriebs-
ratsmitglieder zu wählen sind, gelten für die 
Wahl dieselben Grundsätze wie für die Wahl 
der Mitglieder des Betriebsausschusses.

Nach welchem Wahlsystem die Wahl er-
folgt, hängt dann wieder davon ab, ob von 
den Betriebsratsmitgliedern nur ein einziger, 
einheitlicher Wahlvorschlag oder verschie-
dene Wahlvorschläge eingereicht worden 
sind. Bei der Wahl der freizustellenden Be-
triebsratsmitglieder ist ein Wahlvorschlag 
die Benennung einer oder mehrerer Perso-
nen, die als Kandidaten für eine Freistellung 
vorgeschlagen werden. Ein Wahlvorschlag 
kann mehrere Personen oder auch nur eine 
einzige Person umfassen.

Jedes Betriebsratsmitglied ist dazu be-
rechtigt, einen (eigenen) Wahlvorschlag ein-
zureichen. Ein Wahlvorschlag muss nicht 
von einer bestimmten Mindestanzahl an Be-
triebsratsmitgliedern unterstützt werden. 
Ein Betriebsratsmitglied kann sich auch 

Kandidat/in 1 

Kandidat/in 2 

Kandidat/in 3 

... ...
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die einzelnen Vorschlagslisten erhalten ha-
ben. Anschließend wird nach dem d’Hondt-
schen Höchstzahlensystem ermittelt, wie 
viele Freistellungen die einzelnen Listen er-
halten.
Dazu wird die Anzahl der Stimmen, die die 
einzelnen Listen erhalten haben, jeweils erst 
durch 1, dann durch 2, dann durch 3 usw. ge-
teilt. Nach der Teilung werden die höchsten 
Werte (Höchstzahlen) aus den Ergebnissen 
ausgewählt. Es müssen so viele Höchstzah-
len ausgewählt werden, wie Freistellungen 
zu vergeben sind. Wenn z. B. drei Freistel-
lungen zu vergeben sind, müssen die drei 
höchsten Zahlen ausgewählt werden. 

Für jede ausgewählte Höchstzahl erhält 
die entsprechende Liste eine Freistellung. 
Falls auf die letzte zu vergebende Freistel-
lung dieselbe Höchstzahl entfällt, entschei-
det das Los darüber, welche Liste die Frei-
stellung bekommt.

Beispiel:

Einem Betrieb gehören 1.200 Arbeitneh-
mer an, es sind deshalb 3 Freistellungen 
zu vergeben. Es wurden 3 Vorschlagslis-
ten eingereicht. Der Betriebsrat besteht 
aus 15 Mitgliedern. Auf die Liste 1 entfal-
len 8 Stimmen, auf die Liste 2 entfallen 5 
Stimmen und auf die Liste 3 entfallen 2 
Stimmen.

Es ergeben sich die folgenden Höchst-
zahlen: 8 (Liste 1), 5 (Liste 2) und 4 (Liste 
1). Auf die Liste 1 entfallen zwei Höchst-
zahlen (8 und 4), sie bekommt deshalb 2 
Freistellungen. Auf die Liste 2 entfällt eine 
Höchstzahl (5), sie bekommt deshalb eine 
Freistellung. Auf die Liste 3 entfällt keine 
Höchstzahl, sie bekommt deshalb keine 
Freistellung. 

Wenn feststeht, wie viele Freistellungen die 
Listen erhalten, werden diese anschließend 

findet die Wahl nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl statt.

Wie bereits bei der Wahl der Mitglieder 
des Betriebsausschusses erläutert, wird 
eine Verhältniswahl auch als Listenwahl 
bezeichnet. Hierbei geben die Wähler ihre 
Stimme nicht für einzelne Kandidaten ab, 
sondern für einen Wahlvorschlag als Gan-
zes. Ein Wahlvorschlag enthält in der Regel 
nicht nur einen einzelnen Kandidaten, son-
dern eine Liste mit mehreren Kandidaten. 
Deshalb werden die einzelnen Wahlvor-
schläge üblicherweise auch als Vorschlags-
listen bezeichnet.

Auch bei der Wahl der freizustellenden 
Betriebsratsmitglieder kann jedes Betriebs-
ratsmitglied auf seinem Stimmzettel nur 
einen Wahlvorschlag (eine Liste) ankreuzen. 
Die Freistellungen werden dann nach der 
Anzahl der erhaltenen Stimmen auf die ein-
zelnen Listen verteilt.

Muster für einen Stimmzettel:

Stimmzettel für die Wahl der
freizustellenden Betriebsratsmitglieder 

Hinweis: Es darf nur eine Vorschlagsliste 
angekreuzt werden!

Nachdem alle an der Wahl teilnehmenden 
Betriebsratsmitglieder ihre Stimme abgege-
ben haben, wird gezählt, wie viele Stimmen 

Vorschlagsliste 3 

• Kandidat/in 1
• Kandidat/in 2
• ...

Vorschlagsliste 2 

• Kandidat/in 1
• Kandidat/in 2
• ...

Vorschlagsliste 1 

• Kandidat/in 1
• Kandidat/in 2
• ... Liste 1:

8 Stimmen
Liste 2:
5 Stimmen

Liste 3:
2 Stimmen

:1 = 8 :1 = 5 :1 = 2

:2 = 4 :2 = 2,5 :2 = 1
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sätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) 
statt. In diesem Fall geben die Betriebsrats-
mitglieder ihre Stimme direkt für die Kandi-
daten ab, die sie in die Freistellung wählen 
wollen. Jedes Betriebsratsmitglied kann so 
viele Kandidaten ankreuzen, wie Freistellun-
gen zu vergeben sind.

Muster für einen Stimmzettel:

Stimmzettel für die Wahl der
freizustellenden Betriebsratsmitglieder 

Es dürfen maximal [...] Kandidaten ange-
kreuzt werden.

Gewählt sind die Betriebsratsmitglieder, die 
die meisten Stimmen erhalten haben. Falls 
für die letzte zu vergebende Freistellung 
mehrere Kandidaten dieselbe Stimmenzahl 
erhalten, entscheidet das Los darüber, wer 
die Freistellung bekommt.

Das Wahlergebnis ist im Protokoll der 
Betriebsratssitzung festzuhalten.

Muster für die Feststellung des 
Wahlergebnisses:

Tagesordnungspunkt Nr. ...:
Wahl der freizustellenden Betriebsrats-
mitglieder

Bei der Wahl der freizustellenden Be-
triebsratsmitglieder haben die Kandida-
tinnen und Kandidaten die folgende An-
zahl an Stimmen erhalten:

Kandidat/in 1: … [Anzahl Stimmen]
Kandidat/in 2: … [Anzahl Stimmen]
Kandidat/in 3: … [Anzahl Stimmen]
...

Für die Freistellung gewählt sind damit:
… [Namen]

an die Kandidaten der jeweiligen Liste in der 
Reihenfolge vergeben, in der sie auf der Lis-
te aufgeführt sind.

Das Wahlergebnis ist im Protokoll der 
Betriebsratssitzung festzuhalten.

Muster für die Feststellung des 
Wahlergebnisses:

Tagesordnungspunkt Nr. ...:
Wahl der freizustellenden Betriebsrats-
mitglieder

Bei der Wahl der freizustellenden Betriebs-
ratsmitglieder haben die Vorschlagslisten 
die folgende Anzahl an Stimmen erhalten:

Vorschlagsliste 1
1. Kandidat/in 1
2. Kandidat/in 2
3. Kandidat/in 3

... [Anzahl Stimmen]

Vorschlagsliste 2
1. Kandidat/in 1
2. Kandidat/in 2
3. Kandidat/in 3

... [Anzahl Stimmen]

Vorschlagsliste 3
1. Kandidat/in 1
2. Kandidat/in 2
3. Kandidat/in 3

... [Anzahl Stimmen]

Damit entfallen auf die Liste 1 … [Anzahl] 
Freistellungen, auf die Liste 2 … [Anzahl] 
Freistellungen und auf die Liste 3 … [An-
zahl] Freistellungen.

Als freizustellende Betriebsratsmitglieder 
gewählt sind damit:
… [Namen]

Wahl nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl (Personenwahl)

Wenn nur ein Wahlvorschlag eingereicht 
worden ist, findet die Wahl nach den Grund-

Kandidat/in 1 

Kandidat/in 2 

Kandidat/in 3 

... ...
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Muster für einen Beschluss zur Aufteilung 
von Vollfreistellungen in Teilfreistellungen:

Tagesordnungspunkt

Aufteilung von Freistellungen in Teilfrei-
stellungen

Beschlusstext

Von den dem Betriebsrat gemäß § 38 
BetrVG zustehenden insgesamt … [Anzahl] 
Freistellungen werden … [Anzahl] Freistel-
lungen in … [Anzahl] Teilfreistellungen
aufgeteilt. Der zeitliche Umfang der Teil-
freistellungen beläuft sich auf … % der 
Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten.

Abstimmungsergebnis:
Ja … / Nein … / Enthaltungen …

Nach einer Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts kann der Betriebsrat allerdings 
nicht per Beschluss darüber entscheiden, 
ob und in welchem Umfang es Teilfreistel-
lungen geben soll (Bundesarbeitsgericht, 
Beschluss vom 24. März 2021 – 7 ABR 6/20). 
Würde der Betriebsrat dennoch einen sol-
chen Beschluss fassen, könnten dieser Be-
schluss und die darauf basierenden Freistel-
lungswahlen angefochten werden.

Um eine solche Anfechtung zu vermei-
den, ist einem Betriebsrat grundsätzlich zu 
empfehlen, nicht per Beschluss darüber zu 
entscheiden, ob und in welchem Umfang 
es Teilfreistellungen gibt. Stattdessen soll-
te die Frage der Teilfreistellungen den ein-
zelnen Bewerbern bzw. Listen überlassen 
werden. Es sollte auf den Wahlvorschlägen 
angegeben werden, ob und, wenn ja, in wel-
chem zeitlichen Umfang sich ein Kandidat 
statt um eine Vollfreistellung nur um eine 

Teilfreistellung bewirbt.

Beispiel:

Der Umfang der Arbeitszeit eines vollzeit-
beschäftigten Arbeitnehmers beträgt 40 
Stunden pro Woche. Es sind zwei freizu-
stellende Betriebsratsmitglieder zu wäh-
len und es wurden zwei Wahlvorschläge 

Teilfreistellungen

Bei der in § 38 BetrVG vorgesehenen Anzahl 
an Freistellungen, die einem Betriebsrat zu-
stehen, geht das Gesetz von Vollfreistel-
lungen aus. Mit Vollfreistellung ist gemeint, 
dass ein Betriebsratsmitglied in einem zeit-
lichen Umfang von der Arbeit freigestellt 
wird, der dem Umfang der Arbeitszeit eines 
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers ent-
spricht.  

Es besteht allerdings auch die Möglich-
keit sogenannter Teilfreistellungen. Mit Teil-
freistellung ist gemeint, dass ein Betriebs-
ratsmitglied nicht im zeitlichen Umfang der 
Arbeitszeit einer Vollzeitkraft von der Arbeit 
freigestellt wird, sondern in einem geringe-
ren zeitlichen Umfang.

Beispiel:

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 
beträgt 40 Stunden. Bei einer Vollfrei-
stellung würde ein Betriebsratsmitglied 
im zeitlichen Umfang von 40 Stunden pro 
Woche von der Arbeit freigestellt. Statt-
dessen könnten aber auch zwei Betriebs-
ratsmitglieder mit jeweils 20 Stunden pro 
Woche von der Arbeit freigestellt werden. 

In der Rechtsprechung und der juristischen 
Literatur ist umstritten, ob der Betriebsrat 
durch Beschluss darüber entscheiden kann, 
ob und in welchem Umfang Teilfreistellun-
gen statt Vollfreistellungen vorgenommen 
werden sollen.

Nach einer in der juristischen Literatur 
vertretenen Auffassung ist dies möglich 
(siehe z. B. Fitting, BetrVG, § 38 Rn. 13). 
Nach dieser Auffassung hat der Betriebs-
rat die Entscheidung, ob und in welchem 
Umfang es statt einer Vollfreistellung Teil-
freistellungen geben soll, vor der Wahl der 
freizustellenden Betriebsratsmitglieder zu 
treffen. Wenn ein Betriebsrat dieser Auf-
fassung folgen will, müsste er also vor der 
Freistellungswahl einen entsprechenden 
Beschluss fassen.
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den Kandidaten (Susanne Sieger und Horst 
Held) und von der Liste 2 der erste Kandidat 
(Bernd Blender) für die Freistellung gewählt.

Mitteilung an den Arbeitgeber

Die vom Betriebsrat gewählten freizustel-
lenden Betriebsratsmitglieder sind erst 
dann freigestellt und damit von der Arbeits-
pflicht befreit, wenn der Arbeitgeber der 
Freistellung zugestimmt hat oder wenn nach 
der Bekanntgabe der Namen der Gewähl-
ten eine Frist von zwei Wochen verstrichen 
ist und der Arbeitgeber innerhalb dieser 
Frist nicht die Einigungsstelle eingeschaltet 
hat. Aus diesem Grund muss der Betriebs-
rat nach der Wahl der freizustellenden Be-
triebsratsmitglieder dem Arbeitgeber die 
Namen der Gewählten bekannt geben.

Musterschreiben für die Mitteilung an den 
Arbeitgeber:

Freizustellende Betriebsratsmitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Betriebsrat hat in seiner Sitzung am 
… [Datum] die Betriebsratsmitglieder … 
[Name], … [Name] und … [Name] als nach § 
38 BetrVG von ihrer beruflichen Tätigkeit 
freizustellende Betriebsratsmitglieder ge-
wählt.

Wir bitten Sie, der Freistellung der ge-
wählten Betriebsratsmitglieder baldmög-
lichst zuzustimmen.

..............................................
Mit freundlichen Grüßen
(Betriebsratsvorsitzende/r)

Falls der Arbeitgeber der Freistellung der 
gewählten Betriebsratsmitglieder nicht in-
nerhalb von zwei Wochen zugestimmt haben 
sollte, er aber innerhalb dieser Frist auch 
nicht die Einigungsstelle angerufen hat, gilt 
sein Einverständnis mit den Freistellungen 
als erteilt. Darauf sollte der Betriebsrat den 
Arbeitgeber nach dem Ablauf der Frist hin-
weisen.

eingereicht: Ein Wahlvorschlag der Liste 1 
und ein Wahlvorschlag der Liste 2.

Wahlvorschlag der Liste 1:

Für die Wahl der freizustellenden Be-
triebsratsmitglieder schlagen wir die fol-
genden Betriebsratsmitglieder als Kandi-
daten vor: 

1. Susanne Sieger, Teilfreistellung, 
20 Stunden pro Woche

2. Horst Held, Teilfreistellung, 
20 Stunden pro Woche

3. Ronny Riese, Vollfreistellung, 
40 Stunden pro Woche

Wahlvorschlag der Liste 2:

Für die Wahl der freizustellenden Be-
triebsratsmitglieder schlagen wir die fol-
genden Betriebsratsmitglieder als Kandi-
daten vor: 

1. Bernd Blender, Vollfreistellung, 
40 Stunden pro Woche

2. Gerd Groß, Teilfreistellung, 
30 Stunden pro Woche

3. Maria Mühe, Teilfreistellung, 
10 Stunden pro Woche

Welche Betriebsratsmitglieder für die Frei-
stellung gewählt sind, richtet sich auch 
dann, wenn sich einzelne Kandidaten nur 
um eine Teilfreistellung beworben haben, 
im Falle der Verhältniswahl (Listenwahl) da-
nach, wie viele Höchstzahlen auf die einzel-
nen Listen entfallen sind. Die Höchstzahlen 
werden dabei aber nicht nach Köpfen ver-
teilt. Stattdessen erhält eine Liste für eine 
Höchstzahl entweder eine Vollfreistellung 
oder Teilfreistellungen im zeitlichen Umfang 
einer Vollfreistellung. Die Freistellungen 
werden in der Reihenfolge an die Kandidaten 
vergeben, in der diese auf der Vorschlags-
liste aufgeführt sind.

Wenn im obigen Beispiel auf die Liste 1 
und die Liste 2 jeweils eine Höchstzahl ent-
fällt, wären von der Liste 1 die ersten bei-
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sogenannten Grundlagenschulungen zum 
Betriebsverfassungsrecht und zum sons-
tigen Arbeitsrecht teilzunehmen. Diese 
Grundlagenschulungen werden von den ver-
schiedenen Schulungsanbietern normaler-
weise als Betriebsrat 1, 2 und 3 (oder auch 
Betriebsverfassungsrecht 1, 2 und 3) sowie 
Arbeitsrecht 1, 2 und 3 bezeichnet.

Falls ein neu gewähltes Betriebsratsmit-
glied noch nicht an allen Grundlagenschulun-
gen teilgenommen hat, sollte der Betriebs-
rat beschließen, das Betriebsratsmitglied 
auf die entsprechenden Schulungen zu ent-
senden. Ein Betriebsratsmitglied darf erst 
dann auf Kosten des Arbeitgebers während 
der Arbeitszeit an einer Betriebsratsschu-
lung teilnehmen, wenn der Betriebsrat einen 
entsprechenden Beschluss gefasst hat.

Muster für einen Beschluss zur 
Schulungsteilnahme:

Tagesordnungspunkt

Entsendung von Betriebsratsmitgliedern 
zu der Schulung … [Bezeichnung der Schu-
lung]

Beschlusstext

Der Betriebsrat entsendet die folgenden 
Betriebsratsmitglieder auf die vom … [Da-
tum] bis … [Datum] in … [Ort] stattfindende 
Betriebsratsschulung … [Bezeichnung der 
Schulung] des Schulungsveranstalters … 
[Name des Veranstalters]: … [Namen der 
Betriebsratsmitglieder]

Abstimmungsergebnis:
Ja … / Nein … / Enthaltungen …

Im Anschluss an die Beschlussfassung muss 
der Arbeitgeber über die Entsendung infor-
miert werden. 

Musterschreiben für die Mitteilung an den 
Arbeitgeber:

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Betriebsrat hat in seiner Sitzung am 
… [Datum] beschlossen, die Betriebs-
ratsmitglieder … [Name], … [Name] und 

Musterschreiben für die Mitteilung an den 
Arbeitgeber:

Freigestellte Betriebsratsmitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Betriebsrat hatte Sie mit Schreiben 
vom … [Datum] darüber informiert, wel-
che Betriebsratsmitglieder er für eine 
Freistellung nach § 38 BetrVG gewählt 
hat.

Da in der Zwischenzeit die Zwei-Wo-
chen-Frist des § 38 Absatz 2 Satz 4 BetrVG 
abgelaufen ist, gilt Ihr Einverständnis mit 
den Freistellungen gemäß § 38 Absatz 2 
Satz 7 BetrVG als erteilt. Die von uns ge-
wählten Betriebsratsmitglieder sind da-
mit ab sofort von der Arbeit freigestellt.

..............................................
Mit freundlichen Grüßen
(Betriebsratsvorsitzende/r)

10. Betriebsratsschulungen

Jedes Betriebsratsmitglied braucht Grund-
kenntnisse im Betriebsverfassungsrecht 
und im sonstigen Arbeitsrecht, um sein Amt 
ordnungsgemäß ausüben zu können. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts gehört es zu den Amtspflichten des 
Betriebsrats, sich das für seine Arbeit er-
forderliche Fachwissen anzueignen. Eine 
weitere Aufgabe eines neu gewählten Be-
triebsrats besteht deshalb darin, zu prü-
fen, ob alle neu gewählten Betriebsratsmit-
glieder über die für eine ordnungsgemäße 
Amtsausübung erforderlichen Rechtskennt-
nisse verfügen.

Betriebsratsmitglieder eignen sich die 
für ihre Amtsausübung nötigen Kenntnisse 
normalerweise dadurch an, dass sie an ent-
sprechenden Betriebsratsschulungen teil-
nehmen. Jedes Betriebsratsmitglied, das 
über diese Kenntnisse noch nicht verfügt, 
hat einen Anspruch darauf, auf Kosten des 
Arbeitgebers während der Arbeitszeit an 
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Muster für einen Beschluss über die 
Durchführung einer firmeninternen 
Betriebsratsschulung:

Tagesordnungspunkt

Durchführung einer firmeninternen Be-
triebsratsschulung

Beschlusstext

Der Betriebsrat nimmt das Angebot des 
Schulungsveranstalters [Name] vom … 
[Datum] über die Durchführung einer fir-
meninternen Betriebsratsschulung mit 
dem Titel … [Bezeichnung der Schulung] 
an.

An dieser Schulung sollen die folgenden 
Betriebsratsmitglieder teilnehmen:
… [Namen der Betriebsratsmitglieder]

Abstimmungsergebnis:
Ja … / Nein … / Enthaltungen …

Es empfiehlt sich, erforderliche Schulungs-
maßnahmen möglichst frühzeitig zu Beginn 
der Amtsperiode zu beschließen. Denn je 
früher der Betriebsrat die Teilnahme von 
Mitgliedern an Schulungen beschließt und je 
früher diese an den Schulungen teilnehmen, 
desto mehr Zeit bleibt, das dort erworbene 
Wissen für die Betriebsratsarbeit zu nutzen.

… [Name] an einer Betriebsratsschulung 
des Veranstalters … [Name] mit dem Titel 
… [Bezeichnung der Schulung] teilnehmen 
zu lassen. Die Schulung findet vom … [Da-
tum] bis … [Datum] online / in … [Ort] statt. 
Weitere Informationen zu dieser Schulung 
können Sie der Internetseite des Veran-
stalters entnehmen: ...

In der Schulung werden Grundkennt-
nisse im Betriebsverfassungsrecht ver-
mittelt, ohne die ein Betriebsratsmitglied 
seine Aufgaben nicht ordnungsgemäß 
wahrnehmen kann. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts gilt die 
Teilnahme eines Betriebsratsmitglieds an 
einer solchen Schulung als erforderlich im 
Sinne des § 37 Absatz 6 BetrVG.

Für Rückfragen stehen wir selbstver-
ständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
(Betriebsratsvorsitzende/r)

Falls mehrere Betriebsratsmitglieder ge-
schult werden sollen, sollte der Betriebsrat 
die Buchung einer firmeninternen Schu-

lung in Erwägung ziehen. Eine firmeninterne 
Schulung ist ab einer bestimmten Teilneh-
merzahl kostengünstiger als eine externe 
Schulung, an der auch noch Betriebsrats-
mitglieder aus anderen Unternehmen teil-
nehmen. Außerdem bietet eine firmeninter-
ne Schulung den zusätzlichen Vorteil, dass 
hier besser auf die individuelle Situation im 
Betrieb eingegangen werden kann.

Falls der Betriebsrat eine firmeninter-
ne Schulung in Erwägung zieht, sollte er 
zunächst Angebote verschiedener Schu-
lungsveranstalter einholen und dann durch 
Beschluss darüber entscheiden, welches 
Angebot angenommen werden soll.
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